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DEPARTEMENT 

BAU, VERKEHR UND UMWELT 

Abteilung Tiefbau 

 

 

Rechtserwerbstabelle 

 

Gemeinde 5703 Seon 

 

Projekt K249 Lenzburgerstrasse 

 L-00131 Lärmschutzwand Ziertalstrasse 

 

1. Der Dienstbarkeitsplan und die Rechtserwerbstabelle sowie die Projektpläne liegen gemäss 

§ 95 BauG während 30 Tagen, das heisst  

 

vom _____________________________________________________________________________________ bis _____________________________________________________________________________________,  

 

in der Stadt-/Gemeindeverwaltung __________________________________________________________________________ zur Einsichtnahme auf. 

2. Rechte, die in der Rechtserwerbstabelle nicht aufgeführt sind und durch das Bauprojekt betroffen 

werden, sind innert der Auflagefrist schriftlich anzumelden. 

3. Allfällige Nutzniesser, Mieter oder Pächter sind auf die Projektauflage aufmerksam zu machen, 

sofern in deren Rechte eingegriffen wird. 

4. Nach Bekanntgabe der öffentlichen Planauflage dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Enteig-

ners keine die Enteignung erschwerenden rechtlichen oder tatsächlichen Verfügungen getroffen 

werden. 

Diese Tabelle hat mit den dazugehörenden Plänen vorschriftsgemäss aufgelegen. 

 

 

________________________________________________________________________ , den  ________________________________________________________________________  

 

Namens des Stadt-/Gemeinderats 

 

________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________  

 

 

Abklärung Grundbuchamt:       

Abklärung Einwohnerkontrolle:       

 



Bauplan Nr. LIG Name der Abtreter und deren Adresse Flächeninhalt 
in m² 

Abzutretende Rechte bzw. neue Rechte 
Vorübergehende Beanspruchung 
Sachleistungen 

 

 2 von 3 
 

1 3967 3447 Vorübergehende Beanspruchung für den Baustellenbereich und den Instal- 

lationsplatz von ca. 75 m2 

2 1855 2161 

 

Vorübergehende Beanspruchung für den Baustellenbereich und den Instal- 

lationsplatz von ca. 990 m2 

 

Neue Dienstbarkeit  

• Lärmschutzwand im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau von 

ca. 10 m2 

• Fundation / Pfahlköpfe im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau 

von ca. 53 m2 

3 2365 521 Vorübergehende Beanspruchung für den Baustellenbereich und den Instal- 

lationsplatz von ca. 355 m2 

 

Neue Dienstbarkeit  

• Lärmschutzwand im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau von 

ca. 9 m2 

• Fundation / Pfahlköpfe im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau 

von ca. 55 m2 

4 1857 728 Vorübergehende Beanspruchung für den Baustellenbereich und den Instal- 

lationsplatz von ca. 202 m2 

 

Neue Dienstbarkeit  

• Lärmschutzwand im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau von 

ca. 5 m2 

• Fundation / Pfahlköpfe im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau 

von ca. 29 m2 

5 1851 3357 Vorübergehende Beanspruchung für den Baustellenbereich und den Instal- 

lationsplatz von ca. 335 m2 

 



Bauplan Nr. LIG Name der Abtreter und deren Adresse Flächeninhalt 
in m² 
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Sachleistungen 

 

 3 von 3 
 

6 1848 752 Vorübergehende Beanspruchung für den Baustellenbereich und den Instal- 

lationsplatz von ca. 185 m2 

 

Neue Dienstbarkeit  

• Lärmschutzwand im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau von 

ca. 8 m2 

• Fundation / Pfahlköpfe im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau 

von ca. 44 m2 

7 1849 443 Vorübergehende Beanspruchung für den Baustellenbereich und den Instal- 

lationsplatz von ca. 12 m2 

 

Neue Dienstbarkeit  

• Lärmschutzwand im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau von 

ca. 2 m2 

• Fundation / Pfahlköpfe im Eigentum und Unterhalt des Kantons Aargau 

von ca. 8 m2 

8 212 57151 keine 

9 3967 3447 Vorübergehende Beanspruchung für den Baustellenbereich und den Instal- 

lationsplatz von ca. 23 m2 

 




